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Hauptversammlung der PAL Next AG am 19. August 2025 

Informationen zum Datenschutz 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 
Kategorien personenbezogener Daten von Aktionärinnen, Aktionären, Aktionärsvertretern und 
Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jeder 
einzelnen Aktionärin bzw. jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) 
und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der 
Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die 
Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne 
Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionärinnen und Aktionäre der 
Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden. 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen lauten: 

PAL Next AG 
Vorstand 
Holzstraße 30 
80469 München 

E-Mail: datenschutz@pal-next.com 

Personenbezogene Daten, die die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft betreffen, 
werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte 
Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von 
Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. 
Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, 
Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten 
nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 
der Hauptversammlung können andere Teilnehmende, Aktionärinnen und Aktionäre Einblick 
in die in dem Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 
bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw.  
-wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionärinnen, Aktionären und/oder 
Aktionärsvertretern gestellt werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 
zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 
denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 
Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 

Für Aktionärinnen, Aktionäre und Aktionärsvertreter gelten die aus Art. 15-21 DSGVO 
aufgeführten Rechte (Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten 
sowie die Rechte auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung 
oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit). Im Zusammenhang mit der Löschung von personenbezogenen Daten 
verweisen wir auf die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und den Art. 17 Abs. 3 der DSGVO. 

Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an:  

datenschutz@pal-next.com 

Darüber hinaus haben die Aktionärinnen, Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur 
Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 
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Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Sie unter folgender Adresse: 

PAL Next AG 

Holzstraße 30 

80469 München 

 

München, im Juli 2025 

PAL Next AG 

Der Vorstand 


